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Artikel IV 

Übergangsbestimmungen 

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 32/2003, zu den §§ 12, 15, 16, 18, 18a, 24, 40h, 41, 41a, 42, 42a, 42b, 42c, 42d, 
43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56a, 56c, 57, 59c, 68, 69, 71a, 72, 74, 76, 76a, 76d, 81, 82, 86, 87, 87a, 

87b, 90a, 90b, 90c, 90d, 91, 92 und 93, BGBl. Nr. 111/1936) 

Die Gesetzmäßigkeit von Vervielfältigungsstücken eines Werks, der Aufzeichnung eines Vortrags 
oder einer Aufführung, eines Lichtbildes, eines Schallträgers oder der Aufzeichnung einer 
Rundfunksendung, die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes hergestellt worden sind, ist nach der 
bisher geltenden Rechtslage zu beurteilen. Soweit die Verbreitung von Vervielfältigungsstücken nach der 
bisher geltenden Rechtslage zulässig ist, dürfen sie auch weiterhin frei verbreitet werden. 


